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Open-Air-Kino   
29. + 30. Juli 

Landschaftspark 
"GrŸne Mitte"

Sommernachtsfest  
9. August  
Landschaftspark  
"GrŸne Mitte"

Kindertheaterwoche  
24. - 31. August 
Haug-Erkinger-Festsaal 

Familientag 27. Juli 
Landschaftspark "GrŸne Mitte"

Gartenmarkt  
2. + 3. August 
Landschaftspark 

"GrŸne Mitte"

Herzliche Einladung zur FerienKultur 2025

Weitere Infos: www.rechberghausen.de oder Ÿber den QR-Code.
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Veranstaltungskalender

Adelberg

Samstag, 31.05.2025
Heilige Messe
18:00 Uhr, Ulrichskapelle
Katholische Kirchengemeinde

Sonntag, 01.06.2025
Aktionstag der Albvereinsjugend für Familien
Schwäbischer Albverein e.V. Ortsgruppe Adelberg

Birenbach

29. Mai, 10.00–18.00 Uhr | Vatertagshock
Feuerwehr Birenbach | Am Bahnhöfle

29. Mai, 10.00 Uhr | Gottesdienst im Grünen
Evangelische Kirchengemeinde | Marbachtal

2. Juni, 19.00 Uhr | Gemeinderatssitzung
Gemeinde Birenbach | Bürgersaal

Börtlingen

Donnerstag, 29.05.2025
Gottesdienst im Grünen, Evangelische Verbundkirchengemein-
de Schurwald

Mittwoch, 04.06.2025
Kinomobil

Nähere Einzelheiten zu den Veranstaltungen entnehmen  
Sie bitte dem Gemeindeteil.

Rechberghausen

Donnerstag, 29. Mai – Mitte Juli
Bilderausstellung „Unsere Vereine und Gruppen Rechberghau-
sen", Rathaus Rechberghausen (zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten), Gemeinde

Donnerstag, 29. Mai
10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst an Christi Himmelfahrt, 
anschl. Hock, Schüle-Garten, Evang. und Kath. Kirchenge-
meinde

Freitag, 30. Mai
17:00 Uhr Almfest, Gewann Bruckwasen, 
NABU Östlicher Schurwald

Samstag, 31. Mai
07:00 – 11:30 Uhr Wochenmarkt auf dem 
Unteren Kirchplatz, Gemeinde
09:00 - 12:00 Uhr Repair-Café, 
Werkraum Georg-Thierer-Grundschule, Gemeinde
20:00 Uhr Konzert „Beatpunch“, Kulturmühle
20:00 Uhr Festakt zum Jubiläum 150 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr, Haug-Erkinger-Festsaal, Freiwillige Feuerwehr

Mittwoch, 4. Juni
Ab 07:45 Uhr Bundesjugendspiele, Sportpark Lindach, 
Georg-Thierer-Grundschule (Ersatztermin)

Gemeindeverwaltungsverband

Amtliche Bekanntmachungen

Abfallangelegenheiten die 
den Verband betreffen

Mülltrennung – Hätten Sie’s gewusst?
Jede Woche eine neue Abfallart im Fokus
In unserer Abfall-Serie stellen wir Ihnen jede 
Woche eine Abfallart genauer vor und zei-
gen Ihnen, wie Sie diese richtig entsorgen 
und was dabei zu beachten ist. Das schont 
Ressourcen und entlastet die Umwelt. Denn 
nur wenn wir Abfälle korrekt trennen und 
entsorgen, können wertvolle Materialien wiederverwertet und 
die Menge an Müll reduziert werden.
In dieser Ausgabe unserer Serie widmen wir uns dem Bioabfall.

 
 Foto: Tobias Fröhner

Was gehört zum Bioabfall?
Zum Beispiel:
• Speisereste, roh oder gekocht
• verdorbene Lebensmittel, auch verschimmelt
• Obst- und Gemüsereste, auch Zitrusfrüchte
• Wurst, Fleisch, Knochen, Fischgräten
• Brot, Backwaren
• Nudeln, Kartoffeln, Reis
• Kaffeesatz und -filter, Teebeutel und -filter
• Eierschalen
• Käse
• Küchenpapier
• Kleintierstreu (organisch)
• Blumen- und Pflanzenreste
Entsorgungswege
• Biobeutelsammlung
Nicht zum Bioabfall gehören:
• Flüssige Abfälle (Suppen, Soßen)
• Katzenstreu
• Äste, Zweige
• Blumenerde

Wichtige Hinweise zur Bioabfallsammlung
Alle Haushalte und Arbeitsstätten erhalten mit ihrem jährlichen 
Abfallgebührenbescheid einen Gutschein über 60 Biobeutel mit 
einem Volumen von 15 Litern. Damit lässt sich der Jahresbedarf 
für eine wöchentliche Bereitstellung von Küchenabfällen abde-
cken. Die Gutscheine können bei bestimmten Ausgabestellen 
eingelöst werden. Wer darüber hinaus weitere Biobeutel benö-
tigt, kann diese beim AWB, bei den Wertstoffzentren in Göppin-
gen und Geislingen oder weiteren Verkaufsstellen kaufen. Eine 
Rolle mit 10 Beuteln à 15 Liter kostet 3,00 €.
Die Biobeutel werden wöchentlich abgefahren. Bei der Samm-
lung werden ausschließlich die blauen Biobeutel mit dem AWB-
Logo mitgenommen. Die verknoteten Biobeutel müssen am 
Abfuhrtag bis spätestens 6 Uhr am Straßenrand stehen.
Zum Schutz vor Tieren können beliebige, am besten verschließ-
bare, Gefäße verwendet werden. Die Gefäße sollten nicht zu 
klein sein, so dass die Beutel problemlos entnommen werden 
können. Zur Kennzeichnung gibt es kostenlose Aufkleber beim 

ALLES AUF  
EINEN BLICK !

Foto: undefined/iStock/Getty Images Plus
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Mitteilungen der Gemeinde
Nicht vergessen – Samstag ist Markttag!

Wartung der Straßenbeleuchtung

Einmal im Monat wird die Straßenbeleuchtung in unserer  
Gemeinde gewartet. Sollte bei Ihnen eine Straßenlampe de-
fekt sein oder es eine Störung geben, melden Sie sich bitte bei  
Heike Blumstein, Telefon 07161 501-0 oder E-Mail: 
blumstein@gemeinde.rechberghausen.de
Sie können defekte Straßenlampen ab sofort auch online 
über folgenden Link melden:
https://www.netze-bw.de/dienstleistungskunden/beleuchtung/
stoerung-strassenbeleuchtung
Hierzu wählen Sie bitte den Standort der betreffenden Leuchte 
aus (z. B. Hauptstr., Rechberghausen). Alle in dieser Straße be-
findlichen Leuchten werden Ihnen dann angezeigt. Klicken Sie 
die jeweilige Leuchte an und wählen noch die Art der Störung 
aus. Zum Abschluss auf den Button „melden“ klicken. Damit 
ist die defekte Lampe registriert und es wird sich umgehend 
darum gekümmert.

Bürgerbudget –  
Nenn uns Deine Ideen für Rechberghausen

Die Gemeinde Rechberghausen  
hat im Haushaltsplan 2025 ein 
Bürgerbudget in Höhe von 
10.000 € eingeplant, mit dem 
Ihre Ideen für Rechberghausen 
verwirklicht werden können.
Was ist ein Bürgerbudget?
Ein Bürgerbudget stellt einen 
innovativen Ansatz dar, um die 
Bürgerinnen und Bürger in die Gestaltung der Gemeinde einzu-
beziehen und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ideen zur Verwendung 
der Finanzmittel einzureichen.
Es fördert die demokratische Mitbestimmung und trägt zu einer 
transparenten und bedarfsgerechten Verwendung der bereit-
gestellten finanziellen Mittel bei.
Wie viel Geld steht zur Verfügung?
Das Budget umfasst insgesamt 10.000 €, davon
– 6.500 € für kleinere Ideen und
– 3.500 € für größere Beschaffungen
Wie setzt sich das Budget zusammen?
Der Gemeindehaushalt besteht aus dem Ergebnishalt: bildet 
das „laufende Geschäft“ der Verwaltung ab, inkl. kleinerer Maß-
nahmen und Beschaffungen bis 1.000 € (netto). In diesem Be-
reich stehen 6.500 € für das Bürgerbudget zur Verfügung.
Finanzhaushalt: beinhaltet Beschaffungen, die über diesem 
Wert liegen. Für Ihre Ideen stehen hier 3.500 € zur Verfügung.
Was muss ich tun?
Melden Sie uns Ihre Idee/Ihr Projekt bis 31. Mai 2025 formlos 
per E-Mail an: info@gemeinde.rechberghausen.de
Voraussetzung zur Teilnahme ist ein gemeldeter Wohnsitz in 
Rechberghausen.
Wie geht es dann weiter?
Die Verwaltung sammelt die Ideen und prüft deren Umsetzbarkeit. 
Anschließend entscheidet der Gemeinderat darüber, welche Ideen 
im Rahmen des vorhandenen Budgets zur Umsetzung kommen.
Während des Verfahrens nehmen wir Sie natürlich weiterhin  
mit und berichten über den aktuellen Stand, die eingereichten 
Ideen und welche ausgewählt wurden.

STADTRADELN –  
Radeln für ein gutes Klima

Der Wettbewerb für Radförderung, Klimaschutz und  
Lebensqualität
Rechberghausen radelt mit!
Worum geht’s?
Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz und lebens-
werte Kommunen in die Pedale! Sammle Kilometer für dein 
Team und deine Kommune! Egal, ob beruflich oder privat – 
Hauptsache CO2-frei unterwegs!
Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf stadtradeln.de für deine Kommune, tritt 
einem Team bei oder gründe dein eigenes Team. Danach los-
radeln und die Radkilometer einfach online eintragen oder per 
STADTRADELN-App tracken.
Wer kann teilnehmen?
Alle Bürgerinnen und Bürger, die in Rechberghausen wohnen, 
arbeiten, zur Schule gehen oder in einem Verein aktiv sind.
Wann wird geradelt?
In Rechberghausen radeln wir vom 14. Juni bis 4. Juli, an  
21 aufeinanderfolgenden Tagen.
Wo melde ich mich an?
Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und vieles mehr 
findest du auf www.stadtradeln.de/rechberghausen
Ich habe Fragen oder benötige Unterstützung?
• Landratsamt Göppingen 

Amt für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur 
Daniel Vollmer und Anika Kächele 
E-Mail: mobilitaet@lkgp.de 
Tel. 07161 202-5514 oder 07161 202-5512 
Lorcher Str. 6, 73033 Göppingen
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• Gemeinde Rechberghausen 
Simone Sührck 
E-Mail: suehrck@gemeinde.rechberghausen.de 
Tel. 07161 501-38 
Amtsgasse 4, 73098 Rechberghausen

Kartenvorverkauf für die FerienKultur 2025 
– Alle Infos auf einen Blick

Auch in diesem Jahr bietet die FerienKultur wieder zahlreiche 
tolle Veranstaltungen für Groß und Klein! Wer sich frühzeitig Ti-
ckets sichern möchte, kann diese im Rechberghäuser Rathaus 
(Zimmer E.12) während der regulären Öffnungszeiten erwerben.

Open-Air-Kino am Dienstag, 29. und  
Mittwoch, 30. Juli 2025
Für alle Filmfans gibt es auch dieses Jahr wieder das Open-
Air-Kino – ein unvergessliches Erlebnis unter freiem Himmel!  
An zwei Sommerabenden kann man hier gemütlich Filme ge-
nießen.
Eintritt: 10 Euro (sowohl im Vorverkauf als auch an der Abend-
kasse).
Gartenmarkt am 2. und 3. August 2025
Für alle Pflanzenliebhaber, Gartenfreunde und Deko-Fans ist 
der Gartenmarkt am ersten Augustwochenende ein absolutes 
Muss! Neben einer großen Auswahl an Blumen, Pflanzen und 
kreativen Gartenideen gibt es viele Stände mit schönen Acces-
soires und kulinarischen Leckereien.
Eintrittspreise:
Tageskarte: 6 Euro / Ermäßigte Tageskarte: 5 Euro / Wochen-
endkarte: 10 Euro / Nachmittagskarte ab 16:00 Uhr: 4,50 Euro 
(nicht im VVK erhältlich).
Kinder bis 12 Jahre: Freier Eintritt (nur in Begleitung eines Erzie-
hungsberechtigten)

 
 Foto: Gemeinde Rechberghausen

Sommernachtsfest am Samstag, 9. August 2025
Ein lauer Sommerabend, stimmungsvolle Musik und gute Ge-
sellschaft – das Sommernachtsfest lädt dazu ein, gemeinsam 
zu feiern und zu genießen! Am besten die Tickets bereits im 
Vorverkauf sichern.
Eintrittspreise: 
Regulär: Im VVK 12 Euro / an der Abendkasse: 15 Euro

Jugendliche (13 bis17 Jahre): im VVK 10 Euro / an der Abend-
kasse 13 Euro
Kinder unter 12 Jahren: Freier Eintritt (nur in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten)

Kindertheaterwoche vom 24. bis 31. August 2025
Ein Highlight für kleine und große Theaterfans: Die beliebte 
Kindertheaterwoche lädt auch in diesem Jahr zu fantasievollen 
und spannenden Vorstellungen ein. Wer sich die besten Plätze 
sichern möchte, kann Tickets bereits im Vorverkauf erwerben 
oder auf seinen Namen reservieren lassen.
Eintrittspreise:
Kinder: 6 Euro / Erwachsene: 8 Euro / Ermäßigt: 3 Euro / 
Familienkarte: 25 Euro
Wer gleich mehrere Vorstellungen besuchen möchte, kann sich 
eine Abokarte holen, mit der vier Vorstellungen nach Wahl kom-
biniert werden können:
Kinder: 20 Euro / Erwachsene: 28 Euro / Familien: 85 Euro
Weitere Infos zum Programm erscheinen in den kommenden 
Ausgaben des Schurwaldboten.

Sommerkino im Grünen – Zwei Filmabende 
im Landschaftspark „Grüne Mitte“

8. Open-Air-Kino in Rechberghausen: Filmgenuss unter frei-
em Himmel – zwei Kino-Abende mit den Film-Highlights der 
Saison, präsentiert auf einer Riesenleinwand unter freiem Him-
mel im schönen Landschaftspark „Grüne Mitte“.
Wer in den Sommerferien gemeinsam mit anderen einen span-
nenden und unterhaltsamen Abend erleben will, der kommt 
beim Open-Air-Kino in Rechberghausen voll auf seine Kosten. 
Mit Einbruch der Dunkelheit (gegen 21 Uhr) dürfen sich Jung 
und Alt über bekannte Filmklassiker freuen. Knackiges Popcorn 
und eine riesige Leinwand sorgen für Kinofeeling pur.
Unser Tipp: Sitzkissen oder Picknickdecke einpacken! Bei 
schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Haug-Erkinger-
Festsaal, Haupstraße 7, 73098 Rechberghausen, statt.
Einlass: 20:30 Uhr, Beginn: 21:30 Uhr
Kosten: 10 Euro
(8 Euro Kinomobil, 2 Euro Gemeinde Rechberghausen)
VVK: Im Rathaus Rechberghausen, Zi. E.12, Restkarten an der 
Abendkasse
Reservierungen unter Tel. 07161/501-0 möglich.

Dienstag, 29. Juli 2025
„Feste & Freunde – Ein Hoch auf uns!“
Tragikomödie / Deutschland 2024 / 147 Min. / FSK 12
Eine Tragikomödie über das Leben dazwischen.
Zehn Freunde. Drei Jahre. Sieben Feste. In David Dietls feinfüh-
liger Tragikomödie „Feste und Freunde“ wird gefeiert, gestrit-
ten, gelacht und geweint. Jedes Fest ist ein Schnappschuss 
einer Freundschaft im Wandel – mal leicht, mal schmerzhaft, 
immer intensiv. Zwischen Sektempfang und Mitternachtsge-
spräch offenbaren sich Geheimnisse, brechen alte Konflikte auf 
und entstehen neue Wege.
Ein klug beobachtetes Ensemble-Drama über Nähe, Verände-
rung und die Suche nach dem, was uns wirklich verbindet.
Adaption des dänischen Films „Long Story Short".

 
Am Dienstag, 29.07.2025

 
Am Mittwoch, 30.07.2025

 Fotos: Kinomobil
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Mittwoch, 30. Juli 2025
„Die leisen und die großen Töne“
Komödie, Drama / Frankreich 2024 / 103 Min. / FSK 0
Eine Komödie über das, was uns verbindet.
Zwei Brüder, zwei Welten – und eine gemeinsame Sprache:  
Musik! In Emmanuel Courcols warmherziger Komödie treffen sich 
Lebenswege, die nie hätten zueinanderfinden sollen. Thibaut,  
gefeierter Stardirigent, entdeckt erst in der Lebensmitte, dass 
er adoptiert wurde – und dass er einen Bruder hat: Jimmy,  
Posaunist in einer Werkskapelle und Koch in einer Schulküche.
Was folgt, ist eine ungewöhnliche Annäherung zwischen Hoch-
kultur und Alltagsmusik, zwischen leisen Zweifeln und großen 
Träumen. Mit viel Feingefühl und Humor erzählt der Film von 
Familie, Chancen und der Kraft, neu anzufangen – wenn man 
sich traut, dem eigenen Ton zu folgen.

Aus dem Gemeinderat

Bericht aus der Sitzung am 22.05.2025
TOP 1: Bekanntgaben
Die Vorsitzende gab aus der letzten nicht öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderats am 08.05.2025 bekannt, dass der Gemein-
derat beschlossen habe, den Pachtvertrag für den Landgast-
hof „Zum Roten Ochsen“ um zwei Jahre zu verlängern. Der ur-
sprüngliche Pachtvertrag sehe eine Verlängerung um fünf Jahre 
vor. Nachdem der Pächter die Gaststätte seit kurzem wieder 
mit einem neuen Konzept eröffnet habe, wurde beschlossen, 
den Pachtvertrag zum jetzigen Zeitpunkt lediglich um zwei Jah-
re zu verlängern.
TOP 2: Einwohnerfragen
Es wurden keine Fragen gestellt.
TOP 3: Radweg „Alte Bahntrasse“
Sanierung des Hangrutsches
Freigabe der Ausschreibung
Leider kam es im Rahmen der Starkregenereignisse im Juni 
2024 zu einer Hangrutschung am Radweg „Alte Bahntrasse“ 
zwischen Rechberghausen und Birenbach. Dabei wurde die 
Fahrbahn über eine Länge von etwa 45 m beschädigt. Für die 
Reparatur des Radwegs sind umfangreiche Sanierungsarbeiten 
notwendig.
Das Ingenieurbüro VTG Straub schlug in der Gemeinderatssit-
zung vom 27.03.2025 vor, den bestehenden Radweg mithilfe 
von Gabionen abzusichern. Alternativ zur Sanierung mithilfe 
von Gabionenkörben wurde die Abstützung mithilfe von Na-
tursteinen sowie die Absicherung mithilfe einer Stützwand mit 
Bohrpfählen geprüft. Beide Varianten sind jedoch deutlich teu-
rer als die Sanierung mithilfe von Gabionenkörben. Für die Sa-
nierung des Hangrutsches mit Gabionenkörben ist mit Kosten 
in Höhe von insgesamt 222.843,68 € brutto (inklusive Ingenieur-
honorar) zu rechnen.
Der Gemeinderat beauftragte in der vergangenen Sitzung das 
Ingenieurbüro VTG Straub, zusätzlich eine Absicherung mithilfe 
einer Krainerwand zu untersuchen. Eine Krainerwand ist eine 
bestimmte Form der Stützwand, welche aus einer Gitterstruktur 
aus Holz besteht, in die ein Füllstoff wie beispielsweise Erde 
oder Schotter geschüttet wird. Obwohl mehrere Firmen zur Ab-
gabe eines Angebots aufgefordert wurden, wurde von keiner 
Firma ein Angebot über eine Krainerwand eingereicht, da diese 
am Radweg ungeeignet ist und von den Firmen keine Gewähr-
leistung übernommen werden kann. Eine Firma schlug alterna-
tiv eine Sanierung mit Wasserbausteinen vor.
Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, die Ausschrei-
bung der Sanierungsarbeiten mit dem Ausführungsvorschlag 
der Gabionenkörbe vorzunehmen und Nebenangebote (z. B. in 
Form von Wasserbausteinen oder ähnlichem) zuzulassen. Die 
Verwaltung wurde ermächtigt, den Auftrag an den wirtschaft-
lichsten Anbieter zu vergeben, sofern die Auftragssumme die 
bisherige Kostenschätzung um nicht mehr als 10 % übersteigt.

TOP 4: Rathaus
Vergabe der LED-Sanierung in den Büroräumen
Die Bürobeleuchtung im Rathaus soll auf moderne und ener-
gieeffiziente LED-Lampen umgestellt werden. Die Verwaltung 
hat drei Firmen zur Angebotsabgabe auf gleicher Grundlage 
aufgefordert. Zwei Firmen haben ein Angebot abgegeben. Die 
Angebote liegen zwischen 27.509,59 und 43.203,06 € brutto.

Der Gemeinderat beauftragte die Firma Elektro Schurr aus 
Rechberghausen mit der LED-Sanierung in den Büroräumen 
des Rathauses zum Preis von 27.509,59 € brutto.

TOP 5: Bebauungsplan „Greut, 1. Änderung“
Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13a BauGB
Die Zulässigkeit von Bauvorhaben im bestehenden Wohngebiet 
östlich der Straße „Im Wiesengrund“ wird durch den im Jahr 
1961 aufgestellten Bebauungsplan „Greut“ geregelt. Die Flur-
stücke 500/2 und 500/3 sind bereits zum Großteil bebaut. Die 
Baulinie regelt eine Bebaubarkeit des nördlichen Teilbereichs 
beider Grundstücke. Durch den Bebauungsplan befindet sich 
der südliche Teilbereich beider Grundstücke außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche, sodass das vorhandene Ge-
bäude „Im Wiesengrund 7/1“ derzeit im Bauverbot steht. Der 
Grundstücksbesitzer ist auf die Gemeinde zugegangen und 
möchte das bestehende Wohngebäude energetisch sanieren 
und in diesem Zuge Dachgauben für das Satteldachgebäude 
vorsehen. Aus diesem Grund soll auch der südliche Teilbereich 
des Plangebiet zum Teil in die überbaubare Grundstücksfläche 
aufgenommen werden. Die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Greut, 1. Änderung“ wird nach § 13a BauGB im beschleunig-
ten Verfahren ohne frühzeitige Unterrichtung und Erörterung 
nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB sowie ohne Umweltprüfung und 
Umweltbericht durchgeführt.
Der Gemeinderat beschloss nach § 2 Abs. 1 BauGB i.V. mit  
§ 1 Abs. 8 die Aufstellung des Bebauungsplans „Greut, 1. Än-
derung“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetz-
buch (BauGB). Der in der Sitzung vorgestellte Entwurf des 
Bebauungsplans „Greut, 1. Änderung“ in der Fassung vom 
22.05.2025 wurde gebilligt. Der Entwurf wird nach § 3 Abs. 2 
BauGB für die Dauer eines Monates im Internet veröffentlicht 
und die Unterlagen öffentlich ausgelegt. Parallel dazu wird die 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentli-
cher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Auf die öf-
fentliche Bekanntmachung in einer kommenden Ausgabe des 
Schurwaldboten wird verwiesen.

TOP 6: Bausache:
Neubau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle
Oberhausen 1
Auf dem Grundstück Oberhausen 1 ist der Neubau einer land-
wirtschaftlichen Mehrzweckhalle vorgesehen. Der geplante 
Standort befindet sich im Außenbereich. Das Landwirtschaft-
samt hat bestätigt, dass für die landwirtschaftliche Mehrzweck-
halle ein Bedarfsnachweis des landwirtschaftlichen Betriebes 
und des mitgezogenen landwirtschaftlichen Lohnbetriebs 
vorliegt. Das Vorhaben ist aus Sicht des Landwirtschaftsamts 
betriebsnotwendig und die Privilegierung für ein Vorhaben im 
Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist erfüllt. Zur 
Thematik „Einfügen in das Landschaftsbild“ wurde die Frage 
aufgeworfen, ob die geplante Geländeauffüllung, welche an der 
Südseite (Straßenseite) bis zu 2,71 m hoch wird, reduziert wer-
den kann. Dies wurde mit Blick auf die Betriebsabläufe seitens 
des Bauherren verneint: Die Geländeauffüllung resultiert aus 
dem Geländeniveau an der Gebäudenordseite und der dort be-
findlichen Zufahrt zur Mehrzweckhalle. Die untere Baurechtsbe-
hörde hat bestätigt, dass die Genehmigungsvoraussetzungen 
vorliegen. Das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 BauGB 
ist demnach zu erteilen. Von Seiten des Naturschutzes werden 
noch Eingrünungsmaßnahmen gefordert, die der Gemeinde im 
Detail jedoch nicht bekannt sind.
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben zu und erteilte das 
städtebauliche Einvernehmen nach § 36 BauGB.

TOP 7: Eigenbetrieb Wasserversorgung Rechberghausen
Feststellung des Jahresabschlusses 2023
Die Verwaltung hat den Gemeinderat darüber informiert, dass 
der Jahresabschluss für das Jahr 2023 aus den bekannten 
Gründen leider erneut nur verspätet aufgestellt werden konn-
te. Sodann hat die Verwaltung die wichtigsten Ergebnisse des 
Jahresabschlusses 2023 vorgestellt. Im Wirtschaftsjahr 2023 
hat sich ein Jahresfehlbetrag (Verlust) von -122.949,62 € erge-
ben (Vorjahr: 33.304,63 € Jahresüberschuss/Gewinn). Im Wirt-
schaftsplan war aufgrund von zwei veranschlagten, großen, 
Unterhaltungsmaßnahmen ein Jahresfehlbetrag von -327.300 € 
veranschlagt. Der deutlich geringere Verlust resultiert insbeson-
dere aus einem erfreulich positiven Ausschreibungsergebnis 
für die Sanierung eines Wasserhochbehälters im Hochbehälter 




